
Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Innen- und Rechtsausschuss 
Herrn Jan Kürschner 
Vorsitzender 
Landeshaus 
Düsternbrooker Weg 70 
24105 Kiel 

Stellungnahme  
Drucksache 20/899 SHWoSchG 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die Einbindung herzlichen Dank. Unsere Mitgliedsunternehmen als langfristig orientierte Be-
standshalter pflegen und bewirtschaften 1/4 des Mietwohnungsbestandes in Schleswig-Holstein. 
Mit einer Durchschnittsmiete von 6,41 Euro stehen sie für gutes, bezahlbares Wohnen. Es sind 
Vermieter mit Werten. Dafür investieren sie kontinuierlich hohe Summen in den Neubau und Be-
standserhalt. Viele Arbeitsplätze im regionalen Baugewerbe werden gesichert, wichtige Beiträge 
zur Bewältigung des Klimawandels und der demografischen Entwicklung geleistet. Der 1900 in Kiel 
gegründete VNW vertritt gut 400 Mitgliedsunternehmen. 

Stellungnahme 

Die Wohnungswirtschaft sieht sich unverändert nicht als Adressat des Gesetzes (vgl. auch unse-
re Stellungnahme vom 26.08.2022 zur Drucksache 20/26 – Anlage 1). Unsere Mitgliedsunter-
nehmen errichten bezahlbaren Wohnraum, bewirtschaften, erhalten, modernisieren diesen fortlau-
fend und halten so oft seit weit über 100 Jahren ein nachfragegerechtes Angebot im Markt. Das 
zeichnet wohnungswirtschaftliches Handeln aus.  

Auch zum ersten Gesetzentwurf der Landesregierung konnten wir Stellung nehmen (Anlage 2).  

In der vorliegenden Drucksache 20/899 finden wir unserer Hinweise weitgehend verarbeitet (im 
Gesetzestext: § 4 Abs. 1 Ziffer 6 | bzw. in der Gesetzesbegründung: zu § 10).  

Gleichwohl wünschen wir uns in zwei Punkten mehr Klarheit: 

1. Das gilt für § 9 Abs. 3 (vgl. auch Anlage 2 letzter Absatz). Raum für mehr Klarheit wäre in
der Gesetzesbegründung. Klar ist, dass es immer auf die Beurteilung des Einzelfalls ankommt.
Hat der Vermieter/Verfügungsberechtigte eine entstehende Überbelegung des von ihm zuvor
rechtkonform überlassenen Wohnraums nicht zu vertreten (indem im Mietvertrag aufgeführte
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Mieter vertragswidrig weitere Personen in den Wohnraum aufnehmen) kann sich eine ge-
meindliche Anordnung nicht gegen den Vermieter/Verfügungsberechtigten richten.  
 
Der Vermieter/Verfügungsberechtigte hat bei Bekanntwerden der vertragswidrigen Wohn-
raumnutzung selbst ein hohes Interesse an einer Beendigung der Situation (notfalls durch 
Kündigung).  
 
Wir gehen davon aus, dass mit dem SHWoSchG keine indirekte Verpflichtung sich rechtskon-
form verhaltender Vermieter/Verfügungsberechtigter zur Beschaffung von Ersatzwohnraum 
begründet wird. Das wäre abzulehnen. Laut Gesetzesbegründung sind Gemeinden nicht ver-
pflichtet, Ersatzwohnraum selbst bereitzustellen. Es käme also auf das Handeln der betreffen-
den Mieter oder des Vermieters/Verfügungsberechtigten an. Stellt der Mieter eine von ihm 
zu vertretende Überbelegung nicht ab, muss der Vermieter/Verfügungsberechtigte die 
Möglichkeit haben, dies zu ohne zusätzliche Einschränkungen/Voraussetzungen zu tun.  

 
2. Das gilt für § 10 Abs. 2 Ziffer 3 – tage-/wochenweise Nutzung von Wohnraum für Zwecke der 

Fremdenbeherbergung (vgl. auch Anlage 1, S. 3, Absatz 4). Raum für mehr Klarheit wäre auch 
hier in der Gesetzesbegründung. Abs. 3 schafft zwar ein wichtiges Stück Klarheit (Bestands-
schutz für alles vor Inkrafttreten einer gemeindlichen Zweckentfremdungssatzung). Gleich-
wohl sollten auch künftig Gästewohnungen mit der in Anlage 1, S. 3, Absatz 4 definier-
ten Nutzung grundsätzlich nicht Gegenstand von Zweckentfremdungssatzungen sein. 

 
Freundliche Grüße 

 
Verband norddeutscher    Verband norddeutscher  
Wohnungsunternehmen e.V.    Wohnungsunternehmen   
       Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
     

 
Andreas Breitner      Marcel Sonntag   
Verbandsdirektor      Vorsitzender  
 
 
Anlagen:   
Anlage 1  
Anlage 2 
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